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Auch in den EU-Beitrittsländern besteht ab 1. Mai 2004 Anspruch auf Pflegegeld! 
 
Mit der EU-Osterweiterung kann das Pflegegeld, ab 01.05.2004 auch von Pflegeversi-
cherten in den 10 Beitrittsländern in Anspruch genommen werden. 
 
Da das Pflegegeld erst ab Antragsstellung gezahlt wird, sollten sich Versicherte, die 
dauerhaft in einem der 10 EU-Beitrittsländer leben und bereits pflegebedürftig sind, um-
gehend mit ihrer Pflegekasse in Deutschland in Verbindung setzen. Welcher Medizini-
sche Dienst die Begutachtungen in den Beitritts-Staaten übernimmt, ist bereits geregelt.  
 
Pflegeversicherte, die ihren Wohnsitz oder einen längeren Aufenthalt in EU-Ländern 
und Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben, können bereits seit 6 
Jahren Pflegegeld beziehen (seit Sommer 2002 gilt dies auch für die Schweiz). Wäh-
rend des Aufenthaltes in allen übrigen Staaten, die nicht zur EU und zum EWR gehö-
ren, ruht der Anspruch auf Pflegeleistungen. 
 
Bei einem Aufenthalt von maximal 6 Wochen wird das Pflegegeld weitergezahlt. Ein 
Pflegebedürftiger, der vor seinem Auslandsaufenthalt Pflegesachleistungen bezogen 
hat, erhält er diese im Ausland nur dann weiter, wenn er von seiner Pflegeperson be-
gleitet wird. 
 
Nur wer trotz Auslandsaufenthalt auch noch Versicherter oder mitversicherter Familien-
angehöriger in der sozialen Pflegeversicherung ist, ist auch bezugsberechtigt, sofern 
die allgemeinen Leistungsvoraussetzungen, ebenso gegeben sind, wie bei den in 
Deutschland Versicherten (etwa festgestellte Pflegebedürftigkeit). 
 
Der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) hatte bis En-
de 2002 im europäischen Ausland über 5.000 deutsche Pflegebedürftige begutachtet. 
40 % der Antragssteller lebten in Spanien, 16% in Österreich und Liechtenstein und 5 
bis 9 % in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Griechenland und Italien. Die Zahl 
der Pflegebedürftigen im Ausland wird sich nach Einschätzung des MDS künftig deut-
lich erhöhen. Vor allem in Spanien, wo in den nächsten Jahren rund 30.000 Pflegebe-
dürftige erwartet würden. Insgesamt leben ca. 60.000 deutsche Rentner im Ausland. 


